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Nr. 356

Leitlinien für den Umgang mit sexuellem
Missbrauch Minderjähriger durch Kleriker,
Ordensangehörige und andere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im Bereich der Deut-
schen Bischofskonferenz

EINFÜHRUNG

Grundsätzliches

1. In ihrer Verantwortung für den Schutz der Würde und
Integrität junger Menschen haben sich die deutschen
Bischöfe auf die folgenden Leitlinien verständigt. Sie
schreiben damit die Leitlinien von 2002 fort.

Die Leitlinien 2010 sollen eine abgestimmte Vorge-
hensweise im Bereich der Deutschen Bischofskon-
ferenz gewährleisten. Sie sind Grundlage für die von
den Diözesanbischöfen für ihre jeweilige Diözese zu
erlassenden Regelungen. Katholischen Rechtsträ-
gern, die nicht in diözesaner Zuständigkeit stehen,
wird die entsprechende Übernahme der Leitlinien
dringend empfohlen.

Opfer sexuellen Missbrauchs bedürfen besonderer Acht-
samkeit. Sie müssen vor weiterer sexueller Gewalt ge-
schützt werden. Ihnen und ihren Angehörigen müs-
sen bei der Aufarbeitung von Missbrauchserfahrun-
gen Unterstützung und Begleitung angeboten werden.

Sexueller Missbrauch vor allem an Kindern und Ju-
gendlichen ist eine verabscheuungswürdige Tat. Dies
gilt besonders, wenn Kleriker oder Ordensangehörige
sie begehen. Nicht selten erschüttert der von ihnen
begangene Missbrauch bei den Opfern – neben den
möglichen schweren psychischen Schädigungen –
zugleich auch das Grundvertrauen in Gott und die
Menschen. Die Täter fügen der Glaubwürdigkeit der
Kirche und ihrer Sendung schweren Schaden zu. Es
ist ihre Pflicht, sich ihrer Verantwortung zu stellen.

Der Begriff des „sexuellen Missbrauchs“ im Sinne der
Leitlinien

2. Diese Leitlinien beziehen sich auf Handlungen nach
dem 13. Abschnitt des Strafgesetzbuchs, soweit sie
an Minderjährigen begangen werden.

3. Zusätzlich finden sie entsprechende Anwendung bei
Handlungen unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit,
die im pastoralen oder erzieherischen sowie im be-
treuenden oder pflegerischen Umgang mit Kindern
und Jugendlichen eine Grenzüberschreitung darstellen.

ZUSTÄNDIGKEITEN

Ernennung eines Beauftragten und Einrichtung eines
Beraterstabs

4. Der Diözesanbischof beauftragt eine geeignete Per-
son (oder mehrere Personen) als Ansprechperson für
Verdachtsfälle auf sexuellen Missbrauch an Minder-
jährigen durch Kleriker, Ordensangehörige oder an-
dere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen
Dienst.

5. Die beauftragte Person soll nicht zur Leitung des
Bistums gehören. Werden mehrere Personen be-
auftragt, soll mindestens eine von ihnen nicht zur
Leitung des Bistums gehören.

6. Name und Anschrift der beauftragten Person wer-
den auf geeignete Weise bekannt gemacht, insbe-
sondere im Amtsblatt und auf der Internetseite des
Bistums.

7. Der Diözesanbischof richtet zur Beratung in Fragen
zum Umgang mit sexuellem Missbrauch Minder-
jähriger einen ständigen Beraterstab ein. Diesem ge-
hören insbesondere Frauen und Männer mit psy-
chiatrisch-psychotherapeutischem, möglichst auch
forensisch-psychiatrischem, sowie juristischem Sach-
verstand und fundierter fachlicher Erfahrung und
Kompetenz in der Arbeit mit Opfern sexuellen Miss-
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brauchs an. Dem Beraterstab können auch Personen
angehören, die im kirchlichen Dienst beschäftigt sind.
Im Einzelfall können weitere fachlich geeignete Per-
sonen hinzugezogen werden.

8. Die Verantwortung des jeweiligen Diözesanbischofs
bleibt unberührt.

9. Mehrere Diözesanbischöfe können gemeinsam einen
überdiözesanen Beraterstab einrichten.

Zuständigkeiten der beauftragten Person

10. Die beauftragte Person nimmt Hinweise auf sexuel-
len Missbrauch an Minderjährigen durch Kleriker,
Ordensangehörige oder andere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im kirchlichen Bereich entgegen und
nimmt eine erste Bewertung der Hinweise auf ihre
Plausibilität vor.

11. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen
Dienst sind verpflichtet, diesbezügliche Sachverhal-
te und Hinweise, die ihnen zur Kenntnis gelangen,
der beauftragten Person mitzuteilen. Etwaige gesetz-
liche Schweigepflichten oder Mitteilungspflichten
gegenüber staatlichen Stellen (z. B. Jugendamt
i. S. d. § 8a SGB VIII, Schulaufsicht) sowie gegen-
über Dienstvorgesetzten bleiben hiervon unberührt.

12. Der Diözesanbischof wird von der beauftragten Per-
son unverzüglich informiert. Sofern es sich um Or-
densangehörige handelt, ist auch der Ordensobere zu
informieren.

Zuständigkeiten bei Ordensangehörigen

13. Der Diözesanbischof ist zuständig in Fällen von Or-
densangehörigen, die in bischöflichem Auftrag tätig
sind, unbeschadet der Verantwortung der Ordens-
oberen.

14. In anderen Fällen liegt die Zuständigkeit bei den je-
weiligen Ordensoberen. Ihnen wird dringend nahe-
gelegt, den örtlich betroffenen Diözesanbischof über
Fälle sexuellen Missbrauchs oder Verdachtsfälle in
ihrem Verantwortungsbereich sowie über die einge-
leiteten Schritte zu informieren.

VORGEHEN NACH
KENNTNISNAHME EINES HINWEISES

Gespräch mit dem mutmaßlichen Opfer

15. Wenn ein mutmaßliches Opfer (ggf. seine Eltern oder
Erziehungsberechtigten) über einen Verdacht des
sexuellen Missbrauchs informieren möchte, verein-
bart die beauftragte Person ein Gespräch. Der Diö-

zesanbischof bestimmt, wer seitens der Diözese an
diesem Gespräch teilnimmt. Das mutmaßliche Opfer
(ggf. seine Eltern oder Erziehungsberechtigten) kann
zu dem Gespräch eine Person des Vertrauens hin-
zuziehen. Zu Beginn des Gesprächs wird auf die
Möglichkeit hingewiesen, dass der Missbrauchsver-
dacht der Strafverfolgungsbehörde mitgeteilt wird
(vgl. Nr. 27).

16. Dem Schutz des mutmaßlichen Opfers und dem
Schutz vor öffentlicher Preisgabe von Informationen,
die vertraulich gegeben werden, wird besondere Be-
achtung beigemessen.

17. Das Gespräch wird protokolliert. Das Protokoll soll
von dem mutmaßlichen Opfer (ggf. seinen Eltern oder
Erziehungsberechtigten) unterzeichnet werden.

18. Das mutmaßliche Opfer (ggf. seine Eltern bzw. Er-
ziehungsberechtigten) wird über die Möglichkeit
einer eigenen Anzeige bei den Strafverfolgungsbe-
hörden informiert.

19. Der Diözesanbischof wird über das Ergebnis des
Gesprächs informiert.

Gespräch mit der beschuldigten Person

20. Sofern dadurch die Aufklärung des Sachverhalts nicht
gefährdet und die Ermittlungsarbeit der Strafver-
folgungsbehörden nicht behindert werden, führt ein
Vertreter des Dienstgebers – eventuell in Anwesen-
heit der beauftragten Person – ein Gespräch mit der
beschuldigten Person. Der Schutz des mutmaßlichen
Opfers muss in jedem Fall sichergestellt sein, bevor
das Gespräch stattfindet. In dem Gespräch wird die
beschuldigte Person mit dem Vorwurf oder Verdacht
konfrontiert, und es wird ihr Gelegenheit gegeben,
sich dazu zu äußern.

21. Die beschuldigte Person kann eine Person ihres Ver-
trauens hinzuziehen.

22. Die beschuldigte Person wird über die Möglichkeit
der Aussageverweigerung informiert. Zur Selbstan-
zeige bei den Strafverfolgungsbehörden wird ihr drin-
gend geraten.

23. Das Gespräch wird protokolliert. Das Protokoll soll
von allen Anwesenden unterzeichnet werden.

24. Der Diözesanbischof wird über das Ergebnis des Ge-
spräches von dem Vertreter des Dienstgebers infor-
miert.

25. Auch der beschuldigten Person gegenüber besteht die
Pflicht zur Fürsorge. Sie steht – unbeschadet erfor-
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derlicher vorsorglicher Maßnahmen – bis zum Er-
weis des Gegenteils unter Unschuldsvermutung.

Unterstützung der staatlichen Strafverfolgungs- und
anderen zuständigen Behörden

26. Sobald tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht
eines sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen vor-
liegen, leitet ein Vertreter des Dienstgebers die In-
formationen an die staatliche Strafverfolgungsbe-
hörde und – soweit rechtlich geboten – an andere
zuständige Behörden (z. B. Jugendamt i. S. d. § 8a
SGB VIII, Schulaufsicht) weiter. Rechtliche Ver-
pflichtungen anderer kirchlicher Organe bleiben un-
berührt.

27. Die Pflicht zur Weiterleitung der Informationen an
die Strafverfolgungsbehörde entfällt nur ausnahms-
weise, wenn dies dem ausdrücklichen Wunsch des
mutmaßlichen Opfers (bzw. dessen Eltern oder Er-
ziehungsberechtigten) entspricht und der Verzicht auf
eine Mitteilung rechtlich zulässig ist. In jedem Fall
sind die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten,
wenn weitere mutmaßliche Opfer ein Interesse an der
strafrechtlichen Verfolgung der Taten haben könn-
ten.

28. Die Gründe für den Verzicht auf eine Mitteilung be-
dürfen einer genauen Dokumentation, die von dem
mutmaßlichen Opfer (ggf. seinen Eltern bzw. Erzie-
hungsberechtigten) zu unterzeichnen ist.

Untersuchung im Rahmen des kirchlichen Strafrechts

29. Unabhängig von den staatlichen straf- und zivil-
rechtlichen Verfahren ist bei Klerikern eine „kirchen-
rechtliche Voruntersuchung“ gemäß can. 1717 und
1719 CIC durchzuführen. Diese bedient sich – so-
weit gegeben – der Ergebnisse der staatlichen Straf-
verfolgungsbehörden.

30. Bestätigt die „kirchenrechtliche Voruntersuchung“
den Verdacht sexuellen Missbrauchs, informiert
der Diözesanbischof den Apostolischen Stuhl, der
darüber entscheidet, wie weiter vorzugehen ist (ge-
mäß Motu Proprio „Sacramentorum sanctitatis tutela“
vom 30.4.2001 in Verbindung mit Art. 16 der
„Normae de gravioribus delictis“ vom 21.5.2010).

Maßnahmen bis zur Aufklärung des Falls

31. Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht
eines sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen
vor, entscheidet der Diözesanbischof über das wei-
tere Vorgehen. Soweit es die Sachlage erfordert, stellt
der Diözesanbischof die beschuldigte Person vom
Dienst frei und hält sie von allen Tätigkeiten fern,

bei denen Minderjährige gefährdet werden könnten
(vgl. Art. 19 der „Normae de gravioribus delictis“).

32. Der beschuldigten Person kann auferlegt werden, sich
vom Dienstort fernzuhalten.

33. Die beauftragte Person ist über die beschlossenen
Maßnahmen und den jeweiligen Stand der Umset-
zung zu informieren. Der Diözesanbischof bestimmt
eine Person, die seitens der Diözese das mutmaßli-
che Opfer (ggf. seine Eltern bzw. Erziehungsberech-
tigten) unterrichtet.

34. Soweit für den staatlichen Bereich darüber hinaus-
gehende Regelungen gelten, finden diese entspre-
chende Anwendung.

35. Erweist sich ein Vorwurf oder Verdacht als unbegrün-
det, werden die notwendigen Schritte unternommen,
um den guten Ruf der fälschlich beschuldigten oder
verdächtigten Person wiederherzustellen.

Vorgehen bei nicht aufgeklärten Fällen

36. Wenn der Verdacht des sexuellen Missbrauchs we-
der nach staatlichem Recht noch nach kirchlichem
Recht aufgeklärt wird, z. B. weil Verjährung einge-
treten ist, jedoch tatsächliche Anhaltspunkte beste-
hen, die die Annahme eines sexuellen Missbrauchs
an Minderjährigen rechtfertigen, gelten die Nrn. 31,
32 und 34 entsprechend. Zugleich ist zu prüfen, in-
wieweit die zuständigen kirchlichen Stellen selbst die
Aufklärung des Sachverhalts herbeiführen können.
Dabei sollen auch ein forensisch-psychiatrisches
Gutachten zur Risikoabschätzung und ggf. auch ein
Glaubhaftigkeitsgutachten zur Aussage des mutmaß-
lichen Opfers eingeholt werden.

HILFEN

Hilfen für das Opfer

37. Dem Opfer und seinen Angehörigen werden Hilfen
angeboten oder vermittelt. Die Hilfsangebote orien-
tieren sich an dem jeweiligen Einzelfall. Zu den Hilfs-
angeboten gehören seelsorgliche und therapeutische
Hilfen. Das Opfer kann Hilfe nichtkirchlicher Ein-
richtungen in Anspruch nehmen.

Diese Möglichkeit besteht auch, wenn der Fall ver-
jährt oder die beschuldigte Person verstorben ist.

38. Für die Entscheidung über die Gewährung von kon-
kreten Hilfen ist der Diözesanbischof zuständig.

39. Bei der Gewährung von Hilfen für ein Missbrauchs-
opfer ist ggf. eng mit dem zuständigen Jugendamt
oder anderen Fachstellen zusammenzuarbeiten.
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Hilfen für betroffene kirchliche Einrichtungen, Deka-
nate und Pfarreien

40. Die Leitungen der betroffenen kirchlichen Einrich-
tungen, Dekanate und Pfarreien werden von dem Ver-
treter des Dienstgebers über den Stand eines laufen-
den Verfahrens informiert. Sie und ihre Einrichtungen
bzw. Dekanate und Pfarreien können Unterstützung
erhalten, um die mit dem Verfahren und der Aufar-
beitung zusammenhängenden Belastungen bewälti-
gen zu können.

KONSEQUENZEN FÜR DEN TÄTER

41. Gegen im kirchlichen Dienst Tätige, die Minderjäh-
rige sexuell missbraucht haben, wird im Einklang mit
den jeweiligen staatlichen und kirchlichen dienst-
oder arbeitsrechtlichen Regelungen vorgegangen.

42. Die betreffende Person wird nicht in der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen im kirchlichen Bereich
eingesetzt.

43. Soweit die betreffende Person im kirchlichen Dienst
verbleibt, wird ein forensisch-psychiatrisches Gut-
achten eingeholt, das konkrete Angaben darüber ent-
halten soll, ob und ggf. wie der Täter so eingesetzt
werden kann, dass es nicht zu einer Gefährdung von
Minderjährigen kommt. Täter, bei denen eine be-
handelbare psychische Störung vorliegt, sollen sich
einer Therapie unterziehen.

44. Die forensisch-psychiatrische Einschätzung dient der
Entscheidungsfindung des Diözesanbischofs.

45. Es obliegt dem Diözesanbischof, dafür Sorge zu tra-
gen, dass die von ihm verfügten Beschränkungen oder
Auflagen eingehalten werden. Das gilt bei Klerikern
auch für die Zeit des Ruhestands.

46. Wird ein Kleriker oder Ordensangehöriger, der eine
minderjährige Person sexuell missbraucht hat, inner-
halb der Diözese versetzt, und erhält er einen neuen
Dienstvorgesetzten, wird dieser über die besondere
Problematik und eventuelle Auflagen unter Beachtung
der gesetzlichen Vorschriften schriftlich informiert.

Bei Versetzung oder Verlegung des Wohnsitzes in
eine andere Diözese wird der Diözesanbischof bzw.
der Ordensobere, in dessen Jurisdiktionsbereich der
Täter sich künftig aufhält, entsprechend der vorste-
henden Regelung in Kenntnis gesetzt.

Gleiches gilt gegenüber einem neuen kirchlichen
Dienstgeber und auch dann, wenn der sexuelle Miss-
brauch nach Versetzung bzw. Verlegung des Wohn-
sitzes sowie nach dem Eintritt in den Ruhestand be-
kannt wird.

Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im kirchlichen
Dienst, die ihren Arbeitsbereich innerhalb kirchlicher
Einrichtungen wechseln, ist der neue Vorgesetzte
unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften schrift-
lich zu informieren.

ÖFFENTLICHKEIT

47. Eine angemessene Information der Öffentlichkeit
unter Wahrung des Persönlichkeitsschutzes der Be-
troffenen wird gewährleistet.

PRÄVENTION

Auswahl von Klerikern, Ordensangehörigen sowie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im kirchlichen
Dienst

48. Von Personen, die haupt- oder nebenberuflich in der
Kinder- und Jugendarbeit eingesetzt werden sollen,
ist entsprechend den gesetzlichen Regelungen ein er-
weitertes polizeiliches Führungszeugnis einzuholen.

49. Wenn Anlass zur Sorge besteht, dass bei einer Per-
son Tendenzen zu sexuellem Fehlverhalten vorlie-
gen, wird eine forensisch-psychiatrische Begutach-
tung angeordnet.

Aus- und Fortbildung

50. Die Aus- und Fortbildung enthält im Rahmen der
allgemeinen Persönlichkeitsbildung die offene Aus-
einandersetzung mit Fragen der Sexualität, vermit-
telt Kenntnisse über sexuelle Störungen und gibt
Hilfen für den Umgang mit der eigenen Sexualität.

51. Die für die Aus- und Fortbildung Verantwortlichen
sowie die für die Personalführung Verantwortlichen
nehmen sich der in ihrem Zuständigkeitsbereich
tätigen Personen an, die ein auffälliges Verhalten
zeigen, um persönliche Schwierigkeiten in einem
frühen Stadium anzusprechen und Hilfen zur Be-
wältigung aufzuzeigen.

52. Die Personalverantwortlichen im kirchlichen Bereich
sowie die beauftragten Personen der Diözesen bil-
den sich zur Missbrauchsproblematik regelmäßig
fort.

VORGEHEN BEI SEXUELLEM MISSBRAUCH
MINDERJÄHRIGER DURCH EHREN-

AMTLICH TÄTIGE PERSONEN

53. Personen, die sich des sexuellen Missbrauchs Min-
derjähriger schuldig gemacht haben, werden auch in
der ehrenamtlichen Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen im kirchlichen Bereich nicht eingesetzt.
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54. Bei sexuellem Missbrauch Minderjähriger durch
ehrenamtlich tätige Personen im kirchlichen Dienst
gelten diese Leitlinien bezüglich der notwendi-
gen Verfahrensschritte und Hilfsangebote entspre-
chend.

INKRAFTTRETEN

55. Die vorstehenden Leitlinien werden zum 1. Septem-
ber 2010 ad experimentum für drei Jahre in Kraft
gesetzt und vor Verlängerung ihrer Geltungsdauer
einer Überprüfung unterzogen.

Würzburg, den 23. August 2010

Für das Erzbistum Freiburg

Erzbischof
Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz

Nr. 357 (nachträglich zur Dokumentation)

Aufruf der deutschen Bischöfe zur Sonder-
kollekte am 4./5. September 2010 für die Flut-
opfer in Pakistan

Liebe Schwestern und Brüder,

wochenlange Regenfälle haben große Teile Pakistans un-
ter Wasser gesetzt. Viele Millionen Menschen sind davon
betroffen. Straßen, Brücken und Häuser wurden zerstört.
Dörfer und Städte sind von der Außenwelt abgeschnitten,
Trinkwasserquellen verunreinigt. Seuchen bedrohen die
Menschen, vor allem die Kinder. Unzählige sind ohne
Obdach. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat
die Flutkatastrophe in Pakistan einen „Tsunami in Zeit-
lupe“ genannt. Das heißt: Je länger die Überflutungen an-
dauern, desto größer werden die Zerstörungen.

Wir deutschen Bischöfe rufen Sie alle, liebe Schwestern
und Brüder, zur Unterstützung der Not leidenden Men-
schen auf. Die internationale Hilfe ist zwar angelaufen,
und auch unsere kirchlichen Hilfsorganisationen geben
ihr Bestes. Es fehlt jedoch an ausreichenden finanziellen
Mitteln, um wenigstens das schlimmste Elend zu bekämp-
fen. Deshalb soll in allen Gottesdiensten am kommenden
Sonntag eine Sonderkollekte abgehalten werden.

Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr sind wir angesichts
einer verheerenden Naturkatastrophe zu besonderer Hilfe
gerufen. Aber Not kennt keinen Kalender. Als Christen
wissen wir: Gott ist den Notleidenden in besonderer
Weise nahe. Wenn wir ihnen solidarisch zur Seite stehen,
folgen wir dem Beispiel Jesu.

So bitten wir Sie um Ihr Gebet für die Menschen in
Pakistan und um eine großherzige Spende am kom-
menden Sonntag. Auf diese Weise kann durch unsere be-
währten Einrichtungen umgehend weitere Hilfe geleistet
werden. Allen, die einmal mehr ein wirksames Zeichen
der Nächstenliebe setzen, sagen wir ein herzliches Ver-
gelt’s Gott!

Für das Erzbistum Freiburg

Erzbischof

Der Aufruf zur Sonderkollekte für Pakistan wurde am
23. August 2010 vom Ständigen Rat der Deutschen
Bischofskonferenz verabschiedet.

Der Aufruf wurde in allen Gottesdiensten am Sonntag,
dem 29. August 2010 (einschließlich der Vorabendmessen)
in geeigneter Weise bekannt  gemacht. Die Kollekte selbst
wurde am Sonntag, dem 5. September 2010 (einschließ-
lich der Vorabendmessen) gehalten.

Hinweise zur Sonderkollekte für Pakistan:

Das Ergebnis der Sonderkollekte ist ohne Abzug zeit-
nah an den

Katholischen Darlehensfonds
Kollektenkasse
Landesbank Baden-Württemberg
Konto Nr. 7404040841
BLZ 600 501 01

mit dem Vermerk „Sonderkollekte für Pakistan“ zu über-
weisen.

Die Sonderkollekte wird auf das Katastrophenfonds-
Konto von Caritas international, das Hilfswerk des
Deutschen Caritasverbandes, weitergeleitet. Das Konto
für die Sonderkollekte Pakistan wird vom Katastrophen-
hilfswerk Caritas international verwaltet. Die Mittel
werden von den kirchlichen Hilfswerken eingesetzt.

In der Zuwendungsbestätigung sollte hinsichtlich der
Verwendung der Spende die Fallgruppe 2 angekreuzt
und in das Textfeld „Deutscher Caritasverband e. V.“
eingetragen werden.

Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz
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Mitteilungen

Nr. 358

Ökumenische Predigtmeditationstage

„Der österliche Weg“

„Eigentlich predige ich ganz anders. Nur komme ich so
selten dazu.“ Christliche Hoffnung und Verkündigung
erreichen ihren Höhepunkt in der Liturgie der Heiligen
Drei Tage. Dies geht leider oft einher mit der Zeitnot der
amtlichen Verkündiger.  Alle Jahre wieder die Frage der
Pfarrer und Vikare: Wann finde ich nur die Zeit, um die
vielen Predigten vorzubereiten?

Unsere Predigtmeditationstage sind hier ein Angebot und
eine Chance. Wir gehen miteinander hinein in den Raum,
in dem die biblischen Texte von Gründonnerstag bis Ostern
zu uns sprechen. Wir befragen sie mit Hilfe von kurzen
Einführungen auf unsere konkrete Predigtarbeit hin. Zu-
gleich hören wir aufeinander, tauschen uns aus, lernen
voneinander und gehen so in ökumenischer Verbunden-
heit Schritte auf dem österlichen Weg. Dabei wollen wir
auch liturgische Aspekte des österlichen Weges bedenken.

Zielgruppe: 15 Teilnehmer – katholische Pfarrer und Vi-
kare, evangelische Pfarrer/innen und Pfarr-
vikare/innen

Termin: 15. Februar 2011, 11:00 Uhr, bis
18. Februar 2011, 13:00 Uhr

Ort: Rheinfelden, Schloss Beuggen

Leitung: Prälat Dr. Hans Pfisterer, Evangelische Lan-
deskirche Baden, und Rektor Christian Heß,
Collegium Borromaeum Freiburg

Kosten: 60,00 € (inkl. Übernachtung/Verpflegung)

Veranstalter: Evangelische Prälatur Freiburg
Institut für Pastorale Bildung Freiburg

Anmeldungen bis 1. November 2010 an die Evangelische
Prälatur, Möslestr. 11, 79117 Freiburg, Tel.: (07 61)
6 76 67, Praelatur.suedbaden@ekiba.de.

Nr. 359

Einführungskurs für Mesner/innen

Vom 10. bis 13. Februar 2011 findet in der Cistercien-
serinnen-Abtei in Baden-Baden-Lichtenthal ein Grund-
kurs für Mesnerinnen und Mesner unserer Erzdiözese statt.

Dieser Kurs bietet Anfängerinnen und Anfängern (der
ersten drei Dienstjahre) eine Einführung in die geistliche
Bedeutung und in die Praxis ihres Dienstes. Wichtige Hin-
weise im Umgang mit den Paramenten, liturgischen Ge-
räten und Büchern werden von der Kursleitung gegeben.
Auch ist ein Besuch in der Paramentenwerkstatt im Pro-
gramm. Die Kursgebühr, welche vom Pfarramt zu ent-
richten ist, beträgt pro Teilnehmer 100,00 €.

Termin: 10. Februar 2011, 17:30 Uhr, bis
13. Februar 2011, 14:00 Uhr

Veranstalter: Mesnerverband in Zusammenarbeit mit dem
Institut für Pastorale Bildung Freiburg

Kursleitung: Diözesanpräses Pfarrer Geistl. Rat Robert
Henrich und Diözesanleiter Franz Winter

Anmeldungen nur schriftlich bis spätestens etwa einen
Monat vor Kursbeginn an Franz Winter, Keltenstr. 23a,
79423 Heitersheim, oder per Fax: (0 76 34) 50 73 46.
Wegen der großen Nachfrage ist es gut, sich bald anzu-
melden. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge
ihres Eingangs berücksichtigt.


